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H.
/

und Wandt / Kirchtag Behuet / einnehmen deß Standgelts / Obsicht
der Rauchfäng / Bestellung deß gemainen Dieners / Wachter / und

und Gehültz/ Einquartier - und Verpflegungs Werck ( jedoch allem
bey denen Durchzügen ) und andere dergleichen zur Gemain inn-und
ausser deß Dorffs gehörige Sachen / zu beobachten / und in gutem
Weesen zu erhalten / und seynd anderer Obrigkeiten daselbst wohnen-
de Unterthanen/und Inleuth in allen diesen Fällen/ der DorffObrig-
keitzu gehorsamben / auch auff Verwaigerung ihre Obrigkeiten sie
dahin anzuhalten / ausser deren Gemainschafftigenaber einige andere

Es gebühret auch in das Gemain der Dorff - Obrigkeit derBlum

§ . 6 .^
Wir wollen aber in allen diesen Dorff - Obrigkeitliche« Fällen/

durch obige Unsere Satzungen / dem jenigen/ was etwo in einem/und
anderemOrth anderst verglichen worden / nichts benommen haben.

Dahero er über alle
Ovil - Klagen / als erste Inürmr,
Nothdmfften/ordentlich zu erkennen / und zu . . . . . . . . . ..
die ^ xpellLriou an Unsere N . Oe . Regierung Vorbehalten.

I.
Deßgleichenseynd alle Straffen / Wandl / und Fälligkeiten / vo«

Schmach/Schelten/Rauff -Rumor -und andern dergleichenHandln/



Oer Vierte Mul/
die unter dem Oachtropffen / und nicht auf offener Gassen/und
Strassen fürgehen/ noch Landgerichtsmäffig seynd / dem Grund-
Herrnzugehörig.

§ 4 °

Er hat auch die gewöhnliche Robach von denen Unterthanen
zu begehren ; Item die außgeschribene Steur / und andere Lands-
Anlagen von ihnen einzunehmen / und gehöriger Orthen abzustatten;
es wäre dann / daß der Vogt - Herr die Unterthanen / und Gülten in
seiner Einlag hätte / aufwelchem Fall er die Steuren / und Lands-
Anlagen/ einzufordern befugt.

«vn dem Bundgelt/ Wkcrbrecht/
und Abfahrt.

§. 5'
/MMNMAnn mit denen Häusern / und Grundstücken / auch Uber»
WUMW länden / es sey gleich durch Kauffen / Ablösen / Tausch/
AIWM Abwechßlen/Schanckung / HeyrathS - Mittlen/Ge-
i-AWWA schäfft und Erbschafften/ oder auch durch anderezuläsii-
geWeiS / rin Veränderung fürgehet / lassen wir zwar mit Nehmung
deß Pfundgelts / wie es btßhero bey denen Stätt - und Märcktenim
Land / wie auch der gemainen Statt Wienn gehalten worden / so vil
die Statt Wienn / wie auch andere darinnen befindliche Grund - O¬
brigkeiten/so inn-und vor der Statt denen von Wienn Steuerbahre
Gründ / und Häuserhaben/ belangt / noch hinfüranverbleiben ; wie
Uns daun auch bevorstehen solle / bey Unferm Kayserlichen Grund¬
buch ein-oder keine änderung fürzunehmen. Betreffend aber die Herr«
schafften/ und Grund -Obrigkeiten dieses unftrS Ertz -HertzogthumbS
Oesterreich unter der EnnS / wollen Wir zulassen / daß durchgehend
von dem Gulden z . Kreutzer / und nicht mehr / hinfüro sollen genom¬
men : Und wann in obbemeldten Veränderungen der Werth deß
Grundstücks nicht selbst benenntwird/ in solchem Fall die Grundstuck
nach treuen Werth geschätzt/ und so dann/wie erwehnt/die dreyKreu-
Hervon jedem Gulden geraicht werden. Deßgleichen sollen bey ereig¬
netem Todt-Fall der Unterthanen / von dero Verlassenfchafftcn in li-
gend« und fahrenden/ nicht mehr / dann drey Kreutzer vom Gulden be-
gerht ; jedoch solle solches Pfund in denen Verlassenschaffts - Fällen
nur allein von des Verstorbenen Verlaffenschafft / und gar nichtvon
der überlebenden Kon - Persohn Gut ( wie bishero bey etlichen Or¬
ten durch Mißbrauch pi -uNcirt worden) genommen : nicht weniger
sollen die Schulden / welche mitObrigkeitlicher Fertigungbeschehen/
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wie auch die Waifen-Gelter / Heyrathliche Forderung / Lidlohn/ und
dergleichen xri vileMk / oder andere li^uiäüt , und pMilicheSprüch
vorhero abgezogen / undvon demübrigen richtigen Guth allein obbe¬
sagtes Pfundtgeltgeraicht werden . Das Sterbhaupt/abcr / als
nemblichendas beste Stuck an Pferden / Viech oder andern Fahr«
nussen / wie es Namen haben mag/ oder den Werth darfür / wollen

ein unzulässige Betrangnuß / hiemit völlig auffgehebt haben / und
solle selbiges bey tvürckücher Bestrafung der Ubertretter ferrers wer
der begehrt / nochgenommen werden. Hingegen was das Abfahrt-
gelt anbelangt/ lasten Wir zu / daß hinfüro von denen jenigen Erb«
schafften/ welche bey denen Herrschafftenim Land von einem hinweck/
und unter einen andern Herrn gebracht werden / nach Abzug der
Schulden / und andern nothwcndigenAußgaben̂ Wn jedem Gul«

von jedem Gulden sechs Kreutzer / billich möge gefordert / und ge¬
nommenwerden.

- ! r - S . 6.

Ein Grund - Herr mag seine Grunbt - Obrigkeitliche Gerechüg-
ketten einem andern nach Beliebenverkauffen / oder sonst übergeben;
Zedoch hat der Kaufferoder Ubernehmer nicht Macht wegen solcher
Veränderung / die Unterthanenvon ihren Erb -Gütern abzufchaffen/
sondern er solle die darbey/ allermassen sie dieselbe bey vorigemGrund«

nichtvorbehalten/vder die Lontrichenten schon ein anders mit einan«
der verglichen hätten) ruhig verbleiben lasten. Ingleichem / wann der
Grund -Herr einenGrund nur allein aust gewisse Jahr / oder auffetli«
che Leiber hinumb gelassen / und dann seine Grundt -ObrigkeitlicheGe«
rechtigkeit einem andern zu kauffen geben / sollen dieselben Bestaubt«
leuth/ undLeibgedings«Genossen/bißzu Entung ihrer Zeit/ bey denen

§ . 7.
Die Unterthanen seynd schuldig / ihre noch in Gewalt / und Brod

habendeSöhn/und Töchter/ deren sie zu aignen Diensten nit bedürff«
tig / oder dieselben sonsten in ftembde Dienst geben wolten / ihrem
Grundt « Herrnvor allenandern in Dienst erfolgen zulassen ; darge«
gen aber sollen dieselben von ihrem Herrn/oder FrawennichtwieScla«
ven / und Leibaigene/ sondernwie andere freye Ehehalten/undDienst«
botteu / mitgebührenderKost / und Lohn versehen/ undunterhalten/

§ auch
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auch nach Mrfliessung dreyZahven / wider ihrem Willen ferrerS zu
dienen nichtgezwungen werden/ ausser dessenist denen Unterthanen
ihre Kinder in Stäkt / und anderst wohinzumAuLeren / Lernung ei«
nes HandwerckS/ oder anderer elMcher Dachen / jedoch mit Bor-
Ern der Obrigkeit / zu schicken M '

§ . 8.

/

zehendeJahr ihres Alters / ohne Lwloy« gebrauchen riedoch ist er
ftlbe mit nothwendigerUnterhalt-und Kleydung / ohne Entgelt ihres
rtwo habenden Erbtheils / zu versehen schuldig. Wann sie aber das

Jahr / gegen gebührendem Lidlohn zu dienen / verbunden/ ferreraber
können sie von der Obrigkeit / zudienen / Wider ihrem Willen nicht
angehalten werden / allermassrn solches auch in Unserer Gerhab-
schafftS-Ordnung / in den Sechsten §. deß Neundten TittelSvorge¬
sehen worden/ im übrigen / wofern einem / oder andern Waisen / eine
Heyrath zustünde/ so solle seineObrigkeitihne daran / ohne erheblich/
undbilliche Ursachen ' nicht verhinderlich ftyn ; wie daun auch kein
Grund-Herr/ oder Obrigkeit / befugt seyn solle / an statt der Dienste/
eine Abfindung MGeldt / weder von denen Waisen / noch der Unter¬
thanenSöhn / und Töchter / zubegehren.

§ . 9.

ter ordentliche Grund -Bücher zu halten / und leidige zu
gewissen Zeiten / nach eines / und andern Gelegenheit/
auff ihren eignen Unkosten zu besitzen ; jedoch daß es aus¬

ser erheblichen Ursachen / über drey Jahr nichtavstehe . Und sollen al¬
le/ und jede Grundt-Holden / die zu selbem Grund -Buch dienstbahr /
ihre Dienstdahin entrichten . In solche Grund - Bücher sollen die Be¬
sitzer der dienstbahren Gründt/ an Nutz / und Gewöhrgeschrieben /
alle fürgehende Veränderungen ( an Seiten der Grundt-Holden/und
nicht der Grund-Herren zu verstehen ) wie auch die Satz - Verschrei¬
bungen/
Satz

§ . io.

zuvor
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zuvor zu deme / so zu nächst daran geschrieben stehet / genugsambleZi-
zimirt / und entweder durch Testament / oder andern Letzten Willen /
oder auch durch Verwandtschafft erwiesen / daß das Grundstückan
ihne erblich kommen . Wann aber durch Kaufs/ oder andern recht¬
mäßigen LontraA , eine Veränderung beschicht/soll derjenige/so
die neue Gwöhr begehrt / eine ordentlich / von seinem Gäber schufst-
lich gefertigt/oder mündliche Auffsandung fürbringen / oder im Fall
er damit nicht gefast seyn kdndte / mit habendem Kauffbrieff / oder an¬
dern genugsamben Titul/oder aber mit lebendiger Jeugnuß/darthun/
und erweisen/daßer solches Guet auffrecht / und redlich an sich ge¬
bracht habe/und sollen alle solche brieffliche Urkundten / und Zeug¬
schafften in glaubwürdigen Abschrifftenbey dem Grund - Buch ficis-
sigauffbehalten werden. ,

§ . n.
Wann dem Grund -Herrn in Erb - Fällen glaubwürdig fürkäme/

daß mehr Erben vorhanden / so zu dem Erbguet Sprüch / und Ge¬
rechtigkeit haben möchten / so ist er deme / welcher die Gewöhren
furcht / solche ehender zu fertigen nicht schuldig / er versichere dann
rhne zuvor/daß er das Grund -Buch dißfahlS ohne Nachtheil/ und
Schaden halten wolle.

§. 12.
In Beschreibung der Gewöhren / sollen beede Theil / als der Erb¬

lasser / oder Ubergeber/und der Erb/oder Ubernehmer/mitTauff-und
Zunahmen benennt/tpie auch der Titl/dardurch die Veränderung be-
schiecht / Item wo solches Guet gelegen / in welcher Riebt / oder Ge-
bürg/ die nechste richtige Anrainung/ oder Stain / und March / auch
was/und wie vicl/wohin/und zu was Zeit im Jahr / davon zu Dienst
zu reichen / alles kl<K/ und lauter vermeldt/ und einverleibt werden.

§ . iZ-
Wann ein Grund - Herr einen Grund / der ihme umb nicht be¬

zahlten Dienst / oder anderer Ursachen willen / rechtlich haimbgefal-
len / und zuerkennt worden / jemanden auffgeben will / soll er den
rechtlichen Außspruch / darinnen ihme solcher Grund zuerkent / zu
derGewöhrlegen/ und darauff die Gewöhr fettigen / wann aber
der Grund - Herr den Grund erst von neuen auffgibt / so ist es an der
blossen Gewöhr genueg.

§ . 14.
Die Gewöhren können auffviererley Weiß / benenntlichen / i.

auffeinen allein / 2 , auffMann / und Weib / oder andere zugleich /
z . mitgesambter Hand/und4 > auffüberleben/ertheilt/undgenom¬
men werden . K 2 §. 15.

-?
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Wann jemand allein an Nutz / und Getvöhr geschrieben wird / so
gehört das Gut ihme allein zu/ und wann er dasselbe in Lebzeiten nicht
veräusscrt/sällt es nach seinem Todt / ohne Gcschäfft / auff dessen Er¬
ben/ ob schon deren in der Gewöhrnicht wäre gedachtworden.

§ . 16.
Wann ein Mann / sambt seinem Weib / oder sonst ihrer mehr zu-

gleich/ an Nutz/und Gwöhrgebracht / so ist ihnen das Grundstuckzu
gleichen Eheilen zuständig / und Wan eines unter ihnen mit Todt ab¬
gehet / so fällt sein Theil aussdessen Erben / oder wem er es etwann
durch letzten Willen verschafft hat/ jedoch dem Überlebenden die Ablö-
«ung nach biüicher Schätzung/vorbehalten; es wären dann Eheleib-
uche Kinder verhanden/denen des Verstorbenen Theilzufiehle/inwel¬
chem Fall die Ablösung/ohne der Kinder/vder ihrer GerhabenEinwil-
ugung / nicht statt hat / in Lebzeiten aber solle eins / ohne deß andern
Vorwlssen/und Willen / seinenTheil durch verkauff/Tausch/Versatz/oder andere GonrnÄ zu veräuffern nicht Macht haben / hingegen
auch eines das andere an der vorhabendenVeräußerung / ohne erheb-
licheAachen / nicht hindern . Und wann deswegenzwischen Mann/
und Werd / oder andern / Stritt entstünde / worüber sie sich in Gute
mchtvergleichentönten / soll die Entscheidung / nach Beschaffenheit
der Sachen / entweder der Grund - Obrigkeit / oder der InttiE , un¬
ter welche beede Persohnen gehören / zustehen.

§ - i7-
Wann die Gewöhr zwischen Eheleuthen / oder andern / auff ge¬

jauchte Hand gestellt ist / so ist ihnen das Guet auffgleichen Theil zu¬
ständig / und hat nach eines / oder andern Ableiben / die überlebende
Persohn selbiges ihr lebenlang völlig zu geniesten : jedoch sollen die
conri-ntiirende Persohnen dieser auff Leibs lebenlang gebührenden
Nutznussung halber / bey denen / auffgesambte Hand auffnchtm-
deli Gewohren / jedeömahlcertioiüt , und erindert / solches auch m
denen Gewöhrs - lnttrumcntcn außtrucklich einverleibt werden.
Wann aber die überlebende Persohn auch mit todt abgehet / so fallt
ihr Theil auff ihre Erben / oder wem sie es etwa» verschafft hat / und
der übrige Theil ist deß vorher verstorbenen Erben / oder wem ers
vermacht hak/gehörig.

Wann die Gewöhr zwischen Eheleuthen / oder andern / auffUber-
leben gestellt/undeines davon mit Todtabgehet/ so fallt das Gurk
aussdre überlebende Persohn völlig / und kan ein Theil / ohne deß an¬

dern
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dern Einwilligung/ hierinnen kein änderung fürnehmen ; jedoch alles
mit dem Verstand / daß weder bey diesem/ noch im vorigen Fall der ge¬
fauchten Hand / denen etwan vrrhandenen Kindern/ an ihrer natür¬
lichen Erbgebührnuß dardurch ichteö entzogen werden solle.

§ . 19-
Die Geistlichen / als Preelathen/Pfarrer/und LeneLcistensol¬

len/ ft offt sich mit ihrer Persohn eine Veränderung zukragt : die Or¬
dens Persohnen aber/ft Veränderliche Vorsteher haben/wieauch die
Zöchen/Bruderschafften/und Gemaindten/in zehen Jahren einmahl/
alle andere aber bey nechster Besitzung jedes Grund - Buchs auffdem
Land / die Grwöhr nehmen ; widrigenfalls/so offt solches unter¬
lassen wird/ fürjedesmahlzumWandl 45 . Kreutzer / unerachtetson¬
sten der Grund - Dienst ordentlich entrichtet / zu bezahlen schuldig
seyn : cs wäre dann einer / oder ander / außerheblichen Ursachen hier¬
an verhindertworden. ^

§ . 20.
Ein. Grund - Herr kan auch ohne vorgehende rechtliche Erkant-

nuß keinen Grund einziehen/sondernwann er vcrmaint / daß ihme ein
Grund/ wegen nicht bezahlter Dienst / oder anderer Ursachen halber/
haimbgefallen / stehet ihm bevor/ ein unpartheyisches Grund - Recht
niderzusetzen / vor demselben seine Sprüch vorzubringen/ und darüber
mit Vernehmungder intereilli km Parthey / welcher der Grund an¬
gesprochen wird/ rechtlicherOrdnung nach / erkennen zu lassen ; jedoch
dem beschwärten Theil die Appellation an Unsere N . Oe . Regierung
Vorbehalten . In Unterlassung dessen/ kan er von dem Grundholden /
bey gehöriger inlKnL eines Gewalts beklagt werden/und ist er dem
Grundholden / den cingezogenen Grund / sambt der aussgehobeneu
Nutzung/und deren / so auffgehcbt werden können/ widerumbenabzus
tretten / auch sich mit ihme umb den erwisenen Gewalt / verursachte
Lxpens . Unkosten/ und Schäden / nach billichen Dingen / oder Ge-
richtsmässgung / zu vergleichen schuldig / so dann mag er gleichwohl
wegendervermaintenFälligkeit/ die rechtlicheErkantnuß / wie oben
gemelt/furgehenlassen.

§ . 21.
Zu Ersetzung eines solchen Grundrechts / soll der Grund - Herr

eme verständige / unpartheyische Persohn zum Richter / und neben
demselben wemgist noch vier andere / gleichfalS verständig -und unpar-
theylsthePersohnen/ zu Beysitzer erküsen/ welche die/ ihnen auffgetra-
gene Erkantnuß entweder allhie / oder auffdem Land bey der Grund-
Obrrgmt / oder anderwerths / nach ihrer Gelegenheit / jedoch nicht
ausser Lands/furnehmenmögen . K z §. 22.
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§ . 22 .
Wann dem Grund -Herrn / wegen unbezahlter Dienst / und also

auß verschuldten deß Grundholds / ein Grund / oder Guetzugespro«
chen wird/ so hat er dieselbe Außständ / an dem Dienstmann absonder«
lich nicht zu begehren / sondern muß sich mit dem zugcsprvchenen/ und
eingezogenen Guet begnügen lassen ; hingehen ist ihme/nebensolchem
Grund auch die etwa« darein verwendte Verbesserungverfallen / und
er destwegen demDienstmann einigeErstattung zu thun nicht schuldig.

§ - 2Z.
Esistzwar im Buch von LonciÄÄen / Tit . 14. § . 12 . geordnet/

daß / wann ein Grund « Herr seine Dienst-und Grundforderungüber
Drey Jahr lang / und öffters bemessen / von dem Dienstmann nicht
bekommenkönte / er in denen überlendten / den Grund Mit Besetzung
eines Grundrechts einzuziehen befuegt seye ; jedoch sollen die Grund«
Richter bey der Erkantnuß wohl in acht nehmen/und die Fälligkeit
dißfals anderst nicht erkennen / als wann sich befindet / daß der Zinß«
Mann die Dienst fürsetzlich / und muethwilliger Weiß / so lang anste«
hen lassen/und dem Grund «Herrn vorenthalten / e- wären dann vek«
zuckte/ oder FallDicnst / welche nach eines jedenOrths alter Gerech¬
tigkeit / und Gebrauchabzustatten feynd.

§ . 24.
Die übrige Ursachen zur Fälligkeit eines Grunds / auch was

sonsten der Grund Obrigkeit weiters anhängig / und allhiernicht
außgetruckt ist/ hat man auß jetzt gedachtem Buch / von LomrEen
im 15. Titl . mehrers zu vernehmen»

§ . 25.
So viel aber der Statt Wienn / auch andererStätt / und Märckt

Grund -BuchsOrdnung betrifft / lassen wir es bey deme / wie es biß-
hero gehalten worden/ noch ferrers also verbleiben.

on der Mrund -Wuchs Max/ und
Gebühren.

§ . 26.
^Ach deme Wir wahrgenommen / daß nicht allein bey Un«

fern Landsfürstlichen / wie auch bey gemainer Statt
Wienn / und anderen Unfern LandsfürstlichenStätt«
und Märckten/sondern fast bey allen/undjeden Grund«

Obrigkeiten deß gantzenLands / mit Raichungder Grund « Buchs«
Taxen ein grosser Unterschied gehalten wird : neben deme auch bey etli«

che«
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chcn derselben vielfältige Beschwär-Staigerung/ unbilliche kxaökio.
nen / und Mißbräuchunterlauffen : Al6 wollen Wir zwar Hey deren
von Wenn : Wie auch andere / in der Statt befindlicher Grund - O-
brigkeiten / so inn-und vorbeiyelter Statt denen von Wienn Steuer¬
bahre Gründ / und Häuser haben / dann auch bey denen übrigen Un¬
fern LandsfürstlichenStätt / und Märckten / an bemelter Grund-
Tax - Ordnung nichts verändern / jedoch zu einer durchgehenden
Gleichheit / wie rS mit der Tax bey allen / und jeden Grundbüchern /
auffdem aanken Land / es seyen dieselbe gleich Geist - oder Weltlichen

süran solle gehalten ( und ausser dessen weiter nichts gefordert werden)
nachfolgend;^

^ "

ue-Geld von jeder Persohn 6 . kr.
2 . Einfchrctb-Geld ingletchcn von jeder Persohn 6 . kr«
g . Gewöhr - Geld / eS seyen ein-oder mehr Persohnen darinnen be¬

griffen / wann dieselbe geben wird auff «inen Hauff - Grund
i . fl . zo . kr«

Da esaberein Gewöhr ist auffein Uberlcbendt i . fl.
Von Anmeldung der überlebenden Persohn bey dem Grund-

Buch Zv. kr.
4 . Für ein Gewöhr Außzug / wann selbiger begehrt wird zo. kr.
5. Für dasPfund-Geld/ wann nemblich ein Veränderung mit denen

Titul/bey dem sechsten §. vorgesehen/von jedemGulden. z .kr.
S. Abfahrt-Geld von deme / was von einer Herrschafft zur andern im

Land geführt wird / von jedem Gulden z. kr.
Don deme aber / was auö dem Land geführet wird/ von jedem

Gulden 6 . kr.
7. Einen Satz auffzurichten/und für zumercken/vom Gulden 2. pf.
8 . Für den gefertigten Satzbriff / gebührt der Obrigkeit i . fl . zo . kr,

9 . Färben Satz -Außzug / wann er begehrt wird / Schrrib-Geld /

10. Einen Satz zu catUien der Herrschafft r. fl' Zv. Ko.
11 . Beschau-oder Außmarch-Iettul . . . ^8. kr.
12. DeymGrund -Büch auffzuschlagen / oder nachzusuchen / wann

dasselbenicht offen ist « . kr.
iz. Verbott -Geld ^8 . kr.
14. Von einem Weingarten zu verschlagen 6. kr,
15. Von denen Geistlichen

"
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sicher haben / so offt sich mit ihnen Veränderungen ereignen /
Gewöhr «Geld r . fi.

r6. Die jenige lüommumteten / Welche nach Jnnhalt des hievor»
stehenden 20 . § . die Gewöhr alle zehen Zahr nehmen / sollen
reichen Gewöhr -Geld i . st.

17. Welcher die Gewöhrzu rechter Zeit / wie oben in §. 20 . vorgese¬
hen / nicht nimbt/hat zumversallen 45 . kr.

18. Wer den Dienst bey offenen Grund -Buch nicht entricht / ist ver¬
fallen 22 . kr. 2 , pf.

Wir befehlen hierauffUnsere N . Oe . Regierung / und andern
nachgcsetzten Gerichtern gnädigist / und wollen / daß nicht alleinüber
dieseTax-Ordnungfestiglich solle gehalten / sondernauch die Uber«
trettcr/neben Erstattung besten/ was sie zuviel genommen/noch darzu
ernstlich gestrafft werden.

M/er
on der Wobat

§. r.
>n jeder Hold / und Unterthan auffdem Land / ist
von dem behaußten Gut seinem Grund - Herrnzu
Robathen schuldig/ er könne dann mit briefflichen
Urkundten / oder in andere Weeg erweisen / daß
solches Guet / und dessen Inhaber / oder er selbst/
von dem Herrn der Rvbath insonderheit bestehet
worden.

i

§ . 2.
Von denen unbehaußten Gütern / und Gründen aber / als Burg«

rechten/und Uberlenden / seynd deren Inhaber dem Grund - Herrn
ainige Robath zu thun nichtschuldig.

§ - Z.
Denen Inleuthen mag zwar von dem Grund - Herrn eine Hand«

Rvbath / doch nicht über zwölff Tag im Jahr / aufferlegt/ jedoch von
selbigen sonsten weiter einiges Schutz-Geldnicht gefordertwerden.

§ 4 '
Der behaußten Unterthanen Robath betreffend / ist vonUnsern

Vorfahrern noch Huno 156z. ein kelblution ergangen/daß Unsere
getreue Stände sich zwar einer ungemässigten Robath gebrauchen
können/dabey aber dieUnterthanen wider die Billigkeit nichtbeschwä-
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